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Gemäß § 4 der Thüringer Verord-
nung über die Beseitigung von
pflanzlichen Abfällen (Thüringer
Pflanzenabfall-Verordnung –
ThürPflanzAbfV) vom 2. März
1993, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 25. November
2014 (GVBl. S. 721), erlässt das
Landratsamt Altenburger Land als
sachlich und örtlich zuständige
Behörde folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG

I. Im Landkreis Altenburger Land
ist das Verbrennen von trockenem
Baum- und Strauchschnitt, wel -
cher auf nicht gewerblich
genutzten Grundstücken anfällt, in
dem Zeitraum vom 19.10.2015 bis
zum 14.11.2015 gestattet.

II. Das Verbrennen von trockenem
Baum- und Strauchschnitt hat an
den vorstehend genannten Tagen
ausschließlich in der Zeit von 10.00
Uhr bis 20.00 Uhr zu erfolgen.

III. An Sonntagen und gesetz -
lichen Feiertagen ist ein Verbren-
nen unzulässig.

IV. Aus Gründen des Gemein-
wohls und zur Vermeidung von
Luftbeeinträchtigungen ist das
Verbrennen von trockenem Baum-
und Strauchschnitt in den folgen-
den Gemarkungen verboten:

Gemarkung Altenburg, Gemar -
kung Kauerndorf, Gemarkung
Rasephas, Gemarkung Posch witz

Gemarkung Meuselwitz, Gemar -
kung Zipsendorf

Gemarkung Lucka

Gemarkung Schmölln

Gemarkung Gößnitz, Gemar -
kung Kauritz

V. Nebenbestimmungen:
1. Durch das Verbrennen dürfen

keine Gefahren oder Belästigun-
gen durch Rauch oder Funkenflug
für die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft eintreten. Es ist ins-
besondere auf die Windrichtung
und -geschwindigkeit zu achten.
Bei starkem Wind ist das Feuer zu
löschen.

2. Zum Anzünden und zur Unter-
stützung des Feuers dürfen keine
anderen Stoffe, insbesondere keine
häuslichen Abfälle, Reifen,
Mineral ölprodukte, brennbare
Flüssigkeiten oder mit Schutzmit-
teln behandelte Hölzer benutzt
werden.

3. Es müssen folgende Mindestab-
stände beachtet werden:

3.1. 1,5 km zu Flugplätzen,

3.2. 50 m zu öffentlichen Straßen,

3.3. 100 m zu Lagern mit
brennbaren Flüssigkeiten oder
Druckgasen sowie zu Betrieben, in
denen explosionsgefährliche oder
brennbare Stoffe hergestellt, verar-
beitet oder gelagert werden,

3.4. 20 m zu landwirtschaftlichen
Flächen mit leicht entzündlichem
Bewuchs,

3.5. 100 m zu Waldflächen, wobei
besondere Trockenperioden, in de-
nen in einzelnen Forstamts-
bezirken höhere Waldbrandwarn-
stufen (ab Waldbrandwarnstufe II)
bestehen, entsprechend zu berück-
sichtigen sind,

3.6. 15 m zu Öffnungen in
Gebäudewänden, zu Gebäuden mit
weicher Überdachung sowie zu
Gebäuden mit brennbaren Außen-
verkleidungen und

3.7. 5 m zur Grundstücksgrenze.

4. Die Verbrennungsstellen auf be-
wachsenem Boden sind mit einem
Schutzstreifen zu umgeben und

nach Abschluss ausreichend mit
Erde abzudecken oder mit Wasser
zu löschen.

5. Die Verbrennungsstellen sind zu
beaufsichtigen bis Flammen und
Glut erloschen sind. Eine
Nachkontrolle ist zu gewährleis-
ten.

6. Naturschutzrechtliche Bestim-
mungen:

6.1. Der Verbrennungsplatz muss
außerhalb von Schutzgebieten
(ausgenommen sind Landschafts -
schutzgebiete) und gesetzlich
geschützten Biotopen liegen und
darf sich nicht in unmittelbarer
Nähe von Naturdenkmälern
befinden. Ausnahmen sind zuläs-
sig, soweit diese den jeweiligen
Schutzzielen nicht entgegenste-
hen.

6.2. Das Brennmaterial ist nicht
länger als 1 – 2 Wochen vorher am
Verbrennungsort zusammenzutra-
gen, da sich darunter verschiedene
wildlebende Tierarten ein-
quartieren können. Vorher
gelagertes Brennmaterial ist somit
umzustapeln, so dass fliehende
Tiere ausreichend Zeit haben, sich
zu entfernen. Es ist verboten,
wildlebende Tiere oder Pflanzen
der besonders geschützten Arten
sowie deren Lebensstätten zu
beeinträchtigen oder zu zerstören. 

6.3. Der Umfang und die Größe
des Verbrennungsplatzes sind
möglichst klein zu halten. Mit der
Größe des Feuers wachsen auch
die Möglichkeiten der Umwelt-
beeinträchtigungen.

VI. Die sofortige Vollziehung der
Allgemeinverfügung wird ange-
ordnet.

Begründung

Gemäß § 28 Abs. 1 Gesetz zur
Förderung der Kreislaufwirtschaft

und Sicherung der umwelt ver -
träglichen Bewirtschaftung von
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsge-
setz - KrWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar
2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.
Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), dür-
fen Abfälle grundsätzlich nur in
den dafür zugelassenen Anlagen
oder Einrichtungen entsorgt wer-
den. Die Landesregierungen kön-
nen gem. § 28 Abs. 3 des KrWG
durch Rechtsverordnung die Ab-
fallentsorgung außerhalb von Ab-
fallbeseitigungsanlagen zulassen.
Mit der ThürPflanzAbfV hat die
Landesregierung die Möglichkeit
eingeräumt, die dort beschriebe-
nen pflanzlichen Abfälle außer-
halb von Abfallbeseitigungsanla-
gen zu verbrennen. Von dieser
Möglichkeit hat der Landkreis Al-
tenburger Land Gebrauch
gemacht. Im Rahmen von § 4 Abs.
2 ThürPflanzAbfV können durch
die zuständige Abfallbehörde
schutzwürdige Gebiete oder zur
Vermeidung von Luftbeeinträchti-
gungen insbesondere in Tal- und
Kessellagen territoriale Ein-
schränkungen vornehmen. Auf
dieser Grundlage wurden die unter
Punkt IV genannten Gemarkungen
von der Verbrennung aus-
geschlossen. 

Die sofortige Vollziehung dieser
Allgemeinverfügung wird gemäß
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) vom 19.
März 1991 (BGBl. I S. 686), zu -
letzt geändert durch Gesetz vom
23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2543) an-
geordnet, da es im Interesse der
Allgemeinheit nicht vertretbar
wäre, wenn auf Grund eines
Widerspruchs gegen diese Allge-
meinverfügung bis zum Abschluss
des Rechtsbehelfsverfahrens
pflanz liche Abfälle nicht verbrannt
werden dürften. Die sofortige
Voll ziehbarkeit der Allgemeinver-
fügung liegt im besonderen öf-
fentlichen Interesse. Der Land-

kreis Altenburger Land ist über-
wiegend ländlich strukturiert und
die Verbrennung von pflanzlichen
Abfällen findet eine hohe Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Das öf-
fentliche Interesse an der Durch-
führung der Brenntage ist daher
deutlich höher zu bewerten, als das
Interesse eines Einzelnen an der
aufschiebenden Wirkung eines
Widerspruchs.

Verstöße gegen die in dieser Allge-
meinverfügung festgelegten An-
forderungen können im Einzelfall
als Ordnungswidrigkeit mit einem
Bußgeld bis zu 100.000 EUR
geahndet werden.

In diesem Zusammenhang weisen
wir nochmals ausdrücklich darauf
hin, dass Bürger, die von der Aus-
nahmeregelung Gebrauch machen
wollen, eigenverantwortlich prü -
fen müssen, ob die Voraussetzun-
gen eingehalten werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung
kann innerhalb eines Monats nach
öffentlicher Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist beim Landratsamt
Altenburger Land, Lindenaustraße
9, 04600 Altenburg einzulegen.

Durch die Anordnung der soforti-
gen Vollziehung, haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage
gegen diese Allgemeinverfügung
keine aufschiebende Wirkung. Der
Antrag auf Aussetzung der soforti-
gen Vollziehung kann beim Land -
ratsamt Altenburger Land gestellt
werden. Beim Verwaltungsgericht
Gera kann die Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung von
Widerspruch und Klage beantragt
werden.

Altenburg, den 1. September 2015

Michaele Sojka
Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung
Allgemeinverfügung zum Verbrennen von trockenem Baum- und Strauchschnitt

a) Anschrift der zur Ange-
botsabgabe auffordernden und
den Zuschlag erteilenden
Stelle:
Landratsamt Altenburger Land,
Fachbereich Zentrale Steuerung,
Fachdienst Organisation/IT,
Postanschrift: Lindenaustraße 9,
04600 Altenburg
Stelle, die die Vergabeunterlagen
abgibt und bei der die Angebote
einzureichen sind: Landratsamt
Altenburger Land, Fachbereich
Bildung und Infrastruktur, Ver-
gabestelle, Postanschrift: Linde-
naustraße 9, 04600 Altenburg, 
Sitz der Vergabestelle: Altenburg,
Lindenaustraße 31, Vorderhaus,
Dachgeschoss, Zimmer 405,
Telefon: 03447 586-965, 
Telefax: 03447 586-966, E-Mail:
vergabestelle@altenburgerland.de,
Internet: www.altenburgerland.de
b) Vergabeverfahren:
 Öffentliche Ausschreibung, VOL/A
Vergabenummer: OIT-L 060-
2015
Bei diesem Vergabeverfahren fin -
det das ThürVgG Anwendung.
c) Form, in der die Angebote
einzureichen sind: Angebote
sind schriftlich und in deutscher
Sprache per Post oder direkt in

einem verschlossenen Umschlag
einzureichen und als solche zu
kennzeichnen.
d) Ort der Anlieferung:
Landrats amt Altenburger Land,
Lindenaustraße 9, 04600 Al-
tenburg
Art und Umfang der Leistung,
ggf. aufgeteilt in Lose: Liefe -
rung von 400 Stück neuen Citrix-
Lizenzen
e) Aufteilung in Lose: nein  
f) Nebenangebote: nicht zuge-
lassen
g) Ausführungsfristen:
Anlieferung: bis spätestens 51.
KW 2015
h) Anforderung der Vergabeun-
terlagen: per E-Mail, Fax oder
Brief bei der Vergabestelle, siehe
a). 
Die Vergabeunterlagen stehen in
Papierform zur Verfügung und
werden per Post versendet. Infor-
mationen werden ggf. auch per
Telefax oder per E-Mail übermit-
telt. 
i) Ablauf der Angebotsfrist:
13.10.2015 um 11:00 Uhr
Ablauf der Zuschlags- und
Bindefrist: 04.12.2015
j) geforderte Sicherheiten:
keine

k) Zahlungsbedingungen:
gemäß VOL/B
l) Nachweise zur Eignung:
gemäß § 6 VOL/A
Folgende Eigenerklärungen sind
mit dem Angebot vorzulegen: 
Eigenerklärungen zu Leistungen,
die mit der zu vergebenden Leis-
tung vergleichbar sind; zu
Arbeits kräften; zur Eintragung in
das Berufsregister des Sitzes oder
Wohnortes; zu Insolvenzver-
fahren und Liquidation; dass
nachweislich keine schweren
Verfehlungen begangen wurden,
die die Zuverlässigkeit als Bieter
in Frage stellen; zur Zahlung von
Steuern, Abgaben und Beiträgen
zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung; zur Mitgliedschaft bei
der Berufsgenossenschaft (ein
entsprechendes Formular liegt
den Vergabeunterlagen bei).
Bescheinigungen, die nicht in
deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Übersetzung in die
deutsche Sprache beizufügen.
Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren er-
worben werden, sind zugelassen.
Bei vorgesehenem Einsatz von
Nachunternehmen sind auf
gesondertes Verlangen die

genann ten Eigenerklärungen auch
für die Nachunternehmer vorzu -
legen. 
Rechtsform der/ Anforderung
an Bietergemeinschaften: 
gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter
m) Kosten für die Übersendung
der Vergabeunterlagen in Pa-
pierform:Höhe der Kosten: 5,00 €
Zahlungsweise: Banküber-
weisung
Empfänger: Landratsamt Al-
tenburger Land, Vergabestelle
Geldinstitut: Sparkasse Al-
tenburger Land
IBAN: DE 93 8305 0200 1111 0044 00
BIC: HELADEF1ALT
Verwendungszweck: Verg. Nr.
OIT-L 060-2015

Die Vergabeunterlagen können
nur versendet werden, wenn
die Vergabeunterlagen per E-•
Mail, Fax oder Brief (unter
Angabe Ihrer vollständigen Fir-
menadresse) bei der in Ab-
schnitt h) genannten Stelle
angefordert wurden und
gleichzeitig die Einzahlung des•
Entgeltes nachgewiesen wurde
(z. B. Überweisungsbeleg On-
linebanking, Einzahlungs-/

Überweisungsbeleg mit Bestäti-
gung des Kreditinstitutes
(Stempel) oder Einzahlungsbe-
leg über Bareinzahlung in der
Kreiskasse Lindenaustraße 9)
sowie
auf der Überweisung der Ver-•
wendungszweck angegeben
wurde.
Das eingezahlte Entgelt wird
nicht erstattet.
Versand der Unterlagen ab:
16.09.2015
n) Zuschlagskriterien:
Wertungskriterium Preis

Nachprüfungsstelle:
Thüringer Landesverwal-
tungsamt, Referat 250 – 
Vergabekammer, 
Vergabe angelegenheiten,
Weimarplatz 4,
99423 Weimar

im Auftrag

Steffen Wiegner
Fachdienstleiter           02.09.2015

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
Landrats amt Altenburger Land: Lieferung von 400 Stück neuen Citrix-Lizenzen
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